
 

 
Kreisverwaltung Heinsberg 
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung 
z.Hd. Frau von der Loo 
Valkenburger Straße 45 
52525 Heinsberg 
 
 

15.03.2023 
 
 
Abgrabung "Kieswerk Himmerich – Erweiterung"  
Antrag auf Genehmigung der Gewinnung von Kies, Sand und Lehm einschließlich interner 
Erschließung auf Flächen im Stadtgebiet Heinsberg, Gemarkung Randerath,  
Flur 5, Flurstück 249 tlw., 
Flur 6, Flurstücke 154 tlw., 155, 192, 193, 194, 196 tlw., 197, 199 und 179, 185 tlw., sowie 
Flur 8, Flurstücke 541 tlw., 566 tlw., 568 tlw., 419 - 421, 659 (alle tlw.),  
 
 
Sehr geehrte Frau von der Loo, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir beantragen, 
 

die Erteilung der Genehmigung der Trockenabgrabung zur Gewinnung von Kies, Sand 
und Lehm auf dem Gebiet der Stadt Heinsberg, Gemarkung Randerath unter 
Inanspruchnahme der oben unter Betreff näher bezeichneten Grundstücke 
("Abgrabung Kieswerk Himmerich – Erweiterung") nach Maßgabe der beigefügten 
Antragsunterlagen des Planungsbüros Rebstock vom März 2023.   
 

Begründung: 
 
Die Voraussetzungen für die Genehmigung der Erweiterung der bestehenden Trockenabgrabung 
von Kies, Sand und Lehm im Kreis Heinsberg, Stadt Heinsberg, Gemarkung Randerath, auf den 
Fluren 5, 6 und 8 sowie den Restabbau und eine Vertiefung der Abbausohle auf allen noch 
zugänglichen Flächen der bestehenden Abgrabung liegen vor. Die Erschließung ist gesichert.  
 
Die Flächen auf den oben genannten Grundstücken umfassen die bestehende Abgrabung, die 
Erweiterungsflächen und die zur Erschließung erforderlichen Flächen (insgesamt 39,75 ha). Für 
das Vorhaben auf den Erweiterungsflächen existiert ein gültiger abgrabungsrechtlicher 
Standortvorbescheid vom 29.03.2021 in der Fassung des Verlängerungsbescheids vom 
28.03.2022 (Az.: 70 80 60 Te). Danach können der Zulässigkeit der beantragten 
Trockenabgrabung auf den Flurstücken Gemarkung Randerath, Flur 6, Flurstücke 192 - 194 (190 
alt), 196 - 199 (190 alt) etwaige widersprechende Ziele der Raumordnung oder Darstellungen im 
Flächennutzungsplan sowie etwaige widersprechende Festsetzungen des Landschaftsplans nicht  



 

 
 
 
 
 
 
entgegengehalten werden, weil der vorliegende Abgrabungsantrag vor Ablauf der Gültigkeit des 
Vorbescheids eingereicht wird (§ 5 Abs. 1 AbgrG NRW). 
 
Die bestehende Abgrabung hat eine Größe von 9,97 ha. Die geplante Erweiterung umfasst eine 
Fläche von etwa 29,17 ha. Die Erweiterung einschließlich der ehemaligen Abstandsflächen der 
Altabgrabung hat ein Abbauvolumen an Kies, Sand und Lehm von ca. 3,7 Mio. m³. 
 
Die Laufzeit der Abgrabungserweiterung ist abhängig von der Materialnachfrage, derzeit würde der 
Zeitraum für die Gewinnung bei etwa 24 Jahren liegen, bis zum Ende der Wiederverfüllung werden 
zusätzlich etwa 10 Jahre benötigt. Auf der geplanten Erweiterungsfläche sollen Abgrabung, 
Verfüllung und Rekultivierung in ähnlicher Art weitergeführt werden wie in der bestehenden 
Abgrabung.  
 
Im Anschluss an den Abbau erfolgt sukzessive dem Abbau folgend eine Anfüllung der Abbausohle 
mit sauberem Bodenaushub bis auf mindestens 2 m über dem langfristigen höchsten 
Grundwasserstand und weiter bis zum Geländeanschluss an das bestehende Relief. Die für die 
Erschließung benötigten Flächen sollen zuletzt rekultiviert werden.  
Die notwendige landschaftsökologische Kompensation wird im Rahmen der Rekultivierung erstellt, 
die Restfläche wird wieder landwirtschaftlich genutzt. Die bestehenden Betriebsanlagen und die 
Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz sollen weiterhin genutzt werden. Zusätzlich soll eine 
neue Zufahrt errichtet werden. 
 
Zur Entlastung der Ortslagen Randerath und Himmerich und für eine kürzere Anbindung an das 
öffentliche Verkehrsnetz in Richtung Norden ist im Rahmen des Erweiterungsantrags eine 
zusätzliche neue Zufahrt auf einer Fläche von 0,29 ha geplant, welche direkt an die K16 
angebunden ist ("Zufahrt Nordwest").  
Die bestehende Zufahrt (0,33 ha) soll eventuell weiterhin genutzt werden ("Zufahrt Südost").  
 
Der Aufschluss der Erweiterung soll von der bestehenden Abgrabung ausgehend in Richtung 
Norden erfolgen. Gleichzeitig soll die neue Zufahrt "Nordwest″ gebaut werden, damit die 
gewonnenen Rohstoffe auch über die neue Zufahrt abtransportiert werden können. 
Die weitere interne Erschließung erfolgt über temporäre Erschließungswege und Baustraßen. Der 
innerbetriebliche Verkehr soll möglichst immer in Tieflage abgewickelt werden, um mögliche 
Emissionen zu vermindern. 
 
 
Wir bitten um Einleitung des Beteiligungsverfahrens und um die Offenlage der Antragsunterlagen. 
 
 
 



 

 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
(Yvonne Hensing) 
 


